


















Anforderung Baurecht, Vorschlag neu
Stand 30.01.2022

Seit 2006
ist die geforderte Abstandsfläche vor Gebäuden gemäß HBauO auf 0,4 H reduziert, in
Gewerbe- und Industriegebieten auf 0,2h. 
„Bestimmt wird damit das Mindestmaß, das in Bezug auf Brandschutz und gesunde
Wohnverhältnisse (Belichtung und Belüftung) öffentlich-rechtlich zu regeln ist. 
Darüber hinausgehende Ansprüche - wie Besonnung und Nachbarschaftsfrie-
den - sind in die Verantwortung der Bauherren und Architekten gegeben.“        

(Kommentar in HBauO, Aufl. 2006)

Seit 8/2021
sind Empfehlungen der DIN EN 17037 zu entnehmen. Im Kern eine Betrachtung des
Tageslichts, gibt sie auch Empfehlungen zur Besonnung. Für den Betrachtungszeitpunkt
und den Zeitraum der Besonnungsanforderung gibt sie Alternativen an, die je nach
Region unterschiedlich wählbar sind. Die BSW beruft sich auf die Mindestanforderun-
gen, es bestehe kein Anspruch auf Besonnung.  Es fehlt jedoch bisher nur eine Entschei-
dung, welcher Betrachtungszeitpunkt und welche Besonnungsdauer in Hamburg minde-
stens gelten sollen. Das sollten nicht Investoren oder Verwaltung entscheiden!

Vorschlag: 
Aus der DIN EN 17037 gilt für Wohnungen in Hamburg als verbindliche Anforderung: 

Am 1. Febr. min. 1,5 h, am 21. März min. 4 h Besonnung.
Das entspricht etwa der alten DIN 5034.

Unterschiedliche Sonnenstandshöhen in der EU führen
zu unterschiedlicher Bedeutung von Abständen.

Südsonne am 21.11.


